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EINLADUNG 
 

zu der am Donnerstag, dem 09. März 2006, um 15.00 Uhr 
in der Wirtschaftskammer Burgenland, A-7000 Eisenstadt, Robert-Graf-Platz 1, 

stattfindenden 
ordentlichen Hauptversammlung 

der Aktionäre unserer Gesellschaft mit folgender 
 
 

T A G E S O R D N U N G 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2005 samt An-

hang und Lagebericht sowie des Berichtes des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Auf-

sichtsrates für das Geschäftsjahr 2004/2005 
3. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Auf-

sichtsrates 
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005/2006 
5. Wahlen in den Aufsichtsrat 
6. Beschlussfassung über den Widerruf der in der ordentlichen Hauptversammlung 

vom 03. März 2005 für die Dauer von 18 Monaten erteilten Ermächtigung des 
Vorstandes zum Rückkauf eigener Aktien unter gleichzeitiger neuerlicher Ermäch-
tigung des Vorstandes, nach den Bestimmungen des § 65 Abs. 1 Ziff. 8 AktG für 
die Dauer von 18 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene Aktien bis 
zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Veräu-
ßerung der eigenen Aktien eine andere Art als über die Börse oder durch ein öf-
fentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu beschlie-
ßen. 
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien oder Zwischenscheine bis spätestens 
Freitag, dem 03. März 2006, bei einer Kreditunternehmung, einem österreichischen öf-
fentlichen Notar oder bei der Gesellschaft selbst während der Geschäftsstunden hinterle-
gen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Als ordnungsgemäße 
Hinterlegung gilt auch, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Kreditunternehmung bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung bei einer anderen Bank gesperrt in Verwahrung 
genommen werden. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte 
Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesell-
schaft einzureichen. 
 
Der Jahresabschluss 2004/2005 und der Konzernabschluss 2004/2005 und die Berichte 
des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 1 b iVm § 153 Abs. 4 AktG zum 5. Punkt der Tages-
ordnung (Ausschluss des Bezugsrechtes zurückgekaufter Aktien bei deren Veräußerung 
auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot) stehen dem 
Publikum ab 17. Februar 2006 kostenlos bei der Gesellschaft in A-1090 Wien, Boltz-
manngasse 11, Tel. +43/1/319 14 56-335 oder Fax +43/1/319 14 56-344 sowie bei der  
Sal.Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main, wäh-
rend der üblichen Geschäftsstunden zur Verfügung. 
 
Wien, im Februar 2006 Der Vorstand 
 


